
(1) Im Studium müssen die Studierenden an den von ihnen belegten Modulen regelmäßig und aktiv
teilnehmen. Die regelmäßige und aktive Teilnahme umfasst neben der verpflichtenden
Anwesenheit die selbstständige Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen. Sie kann auch
die Bearbeitung von Aufgaben zu Übungszwecken, die Anfertigung von Protokollen und sonstige
Formen der Mitarbeit einschließen. Eine regelmäßige und aktive Teilnahme an jedem registrierten
Modul ist erforderlich. Module werden nur auf Englisch angeboten.

(2) Sofern nichts anderes vereinbart wurde, gilt für die Regelmäßigkeit der Teilnahme: 

Studierende müssen mindestens 80% der Präsenzzeit anwesend sein. Wer weniger als
80%, aber mehr als 70% anwesend ist, muss durch ein ärztliches Attest oder eine
schriftliche Bestätigung nachweisen, dass das Fehlen begründet ist.
Der/die Lehrende kann verlangen, dass die Fehlzeit durch Selbststudium oder zusätzliche
häusliche Arbeiten ausgeglichen wird. Überschreiten die Fehlzeiten den zulässigen
Rahmen, ist eine Lehrveranstaltung nicht bestanden und muss komplett wiederholt
werden.
Alle Entscheidungen zu Fehlzeiten im Rahmen dieser Regelung und über die Art und
Weise des Erfassens der Präsenzzeiten werden von den jeweiligen Lehrenden getroffen.

(3) Für die erfolgreiche Teilnahme an Modulen sind außerdem benotete oder unbenotete
Prüfungsleistungen erforderlich, die in der jeweiligen Modulbeschreibung angegeben sind. 

(4) Für jedes Modul werden Leistungspunkte vergeben und dokumentiert, wenn alle Anforderungen
des Moduls gemäß Absatz 1 bis 3 erfüllt sind. Die Zahl der Leistungspunkte, die in dem jeweiligen
Modul erworben werden kann, wird im Modulhandbuch bekannt gegeben. 

(5) Leistungspunkte werden nach dem voraussichtlich erforderlichen Arbeitsaufwand der
Studierenden berechnet. Als durchschnittliche Vollzeitarbeitsbelastung werden 1.800
Arbeitsstunden pro Studienjahr angesetzt. Am ETS sind pro Teilzeit-Studienjahr maximal 30 ECTS,
d. h. pro Semester 15 ECTS, zu erwerben. Für den Erwerb eines Leistungspunkts wird ein
Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde gelegt. 
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